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1 Anlass und Zielsetzung  

Für die Samtgemeinde Bardowick liegt ein Entwicklungskonzept aus dem Jahr 20061 vor, das 
u.a. Aussagen zu folgenden Themenbereichen trifft: 

¶ Siedlungsentwicklung und Folgewirkungen für die einzelnen Mitgliedsgemeinden, 

¶ Verkehr, 

¶ Gewerbe/Dienstleistung, 

¶ Fremdenverkehr und Erholung, 

¶ Boden, Natur und Landschaft, 

¶ Landwirtschaft, Flurbereinigung, 

¶ Infrastruktur,  

¶ Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Immissionsschutz 

sowie 

¶ Vorbereitende Bauleitplanung und  

¶ Verfahrensschritte des Entwicklungskonzeptes. 

Dieses Entwicklungskonzept soll nun mit Auftrag aus dem Jahr 2015 fortgeschrieben werden. 
Das vorliegende Dokument stellt diese Fortschreibung dar.  

Themenbereiche und Gliederung des Entwicklungskonzeptes aus dem Jahr 2006 sind dabei 
weitestgehend übernommen worden. Allerdings erfolgte auf Wunsch der Samtgemeinde 
Bardowick eine inhaltliche Schwerpunktsetzung auf die Themenbereiche 

¶ Siedlungsentwicklung und Folgewirkungen für die sozialen Infrastrukturen (vgl. Kapi-
tel 3) und 

¶ Verkehr (vgl. Kapitel 4). 

Den Hintergrund für diese inhaltliche Fokussierung bildet die Zielsetzung, bereits im Diskus-
sionsprozess um mögliche oder gewünschte Siedlungsentwicklungsmaßnahmen sowohl  

¶ die Möglichkeiten für die Bereitstellung bedarfsgerechter und langfristig tragfähiger 
Bildungs- und Betreuungsangebote in den Bereichen ĂU3/Krippeñ, ĂKindergar-
ten/Elementarbereichñ und ĂGrundschuleñ als auch 

¶ Ansätze für eine bedarfsadäquate Sicherung der Mobilität für alle Bewohner/innen 
und deren allgemeinverträglicher Gestaltung  

mitdenken und im Abstimmungs- und Entscheidungsprozess berücksichtigen zu können. 
  

                                           

1 Die Bearbeitung des Entwicklungskonzeptes 2006 erfolgte durch das Planungsbüro Patt + Stöhr, 
Lüneburg. 
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2 Rahmenbedingungen  

Die Samtgemeinde Bardowick wächst: Zwischen dem 31. Dezember 2007 und dem 30. Juni 
2017 ist die Bevölkerungszahl um rund 1.400 Personen auf 17.738 Einwohner/innen ange-
stiegen. Dies entspricht einem Zuwachs um rund 8,6%. Die absolut höchsten Bevölkerungs-
gewinne haben sich in diesem Zeitraum im Flecken Bardowick (+889  Ew.) sowie in der Ge-
meinde Radbruch (+260 Ew.) vollzogen. Relativ betrachtet war das Wachstum ebenfalls im 
Flecken Bardowick (+14,5%) sowie in der Gemeinde Radbruch (+13,9 %) am höchsten. Die 
Zuwächse in Barum (+8,2%), Mechtersen (+7,6  %) und Wittorf (+3,7  %) fielen dem gegen-
über geringer aus. In den Gemeinden Vögelsen (+0,3%) und Handorf (-0,5 %) blieb die 
Bevölkerungszahl nahezu konstant (vgl. Abbildung 1 sowie Tabelle 1).  

 

Abbildung 1 Bevölkerungsentwicklung in den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Bardowick 
2007 bis 2017 

Mitgliedsgemeinde 

 

Bevölkerungszahl Bevölkerungsentwicklung 
 

Dezember 07 Juni 17 Absolut Relativ 
      

Bardowick, Flecken 
 

6.140 7.029 +889 +14,5%  

Barum 
 

1.844 1.996 +152 +8,2%  

Handorf 
 

2.045 2.035 -10 -0,5% 

Mechtersen 
 

656 706 +50  +7,6%  

Radbruch  
 

1.864 2.124 +260 +13,9%  

Vögelsen 
 

2.344 2.350 +6  +0,3%  

Wittorf  
 

1.444 1.498 +54  +3,7%  
      

Samtgemeinde  16.337 17.738 +1.401  +8,6%  

Tabelle 1 Bevölkerungsentwicklung in den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Bardowick 
2007 bis 2017 
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2.1  Landes -Raumordnungsprogramm ( LROP) 
Das Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) ist der Raumordnungsplan für das Land Nie-
dersachsen. Es basiert auf einer Verordnung aus dem Jahre 1994, wurde seitdem mehrfach 
aktualisiert, im Jahr 2008 neu bekannt gemacht und zuletzt 2017 geändert. 

Mit verbindlichen Aussagen zu raumbedeutsamen Nutzungen (Siedlung, Verkehrswege, Roh-
stoffgewinnung u. a.) und deren Entwicklungen dient das LROP dazu, die oftmals widerstrei-
tenden wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und ökologischen Interessen an den Raum auf-
einander abzustimmen. Es stellt so die planerische Konzeption für eine zukunftsfähige Lan-
desentwicklung dar.2 

Dabei werden Ziele und Grundsätze festgelegt, die auch für die weitere Entwicklung der 
Samtgemeinde Bardowick von Bedeutung sind. Dies betrifft z.B.  

¶ Ziele und Grundsätze zur gesamträumlichen Entwicklung des Landes und seiner Teil-
räume, z.B. 

o Sicherung einer nachhaltigen räumlichen Entwicklung, um die Voraussetzun-
gen für umweltgerechten Wohlstand auch für kommende Generationen zu 
schaffen, 

o Beitrag der Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Struk-
tur des Landes zu nachhaltigem Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, 

o Berücksichtigung der Auswirkungen des demografischen Wandels, die weitere 
Entwicklung der Bevölkerungsstruktur und die räumliche Bevölkerungsvertei-
lung bei allen Planungen und Maßnahmen. 

¶ Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Versorgungs- und Siedlungsstruktur, z.B.  

o Erhalt gewachsener, das Orts- und Landschaftsbild, die Lebensweise und 
Identität der  Bevölkerung prägender Strukturen sowie siedlungsnaher Frei-
räume, 

o Sicherung und Entwicklung von Siedlungsstrukturen, in denen die Ausstattung 
mit und die Erreichbarkeit von Einrichtungen der Daseinsvorsorge für alle Be-
völkerungsgruppen gewährleistet werden und deren Einbindung in das öffent-
liche Personennahverkehrsnetz, 

o Abstimmung der Planungen und Maßnahmen benachbarter Gemeinden, deren 
Siedlungsstrukturen räumlich und funktional eng verflochten sind, auf der 
Grundlage gemeinsamer Ziele und Grundsätze zur Stärkung der gemeinsamen 
Entwicklungsimpulse, 

o Ausrichtung einer flächensparenden Festlegung von Gebieten für Wohn- und 
Arbeitsstätten an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter Berücksichti-
gung des demografischen Wandels sowie der Infrastrukturfolgekosten, 

o Konzentration der Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten vorrangig auf 
die Zentralen Orte und vorhandene Siedlungsgebiete mit ausreichender Infra-
struktur . 

¶ Zielvorstellungen zur Entwicklung der Daseinsvorsorge und Zentralen Orte, z.B. 

o Sicherung und Entwicklung der Angebote der Daseinsvorsorge und der Ver-
sorgungsstrukturen in allen Teilräumen in ausreichendem Umfang und in aus-

                                           

2 Vgl. https://www.ml.niedersachsen.de/landesraumordnungsprogramm/landes -
raumordnungsprogramm-niedersachsen-5062.html [24 . Mail 2018] 
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reichender Qualität zur Herstellung dauerhaft gleichwertiger Lebensverhältnis-
se, 

o Bedarfsgerechte Sicherung und Entwicklung von Angeboten unter Berücksich-
tigung der besonderen Anforderungen von jungen Familien und der Mobilität 
der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. 

o Möglichst ortsnahe Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen und Angeboten 
der Daseinsvorsorge für Kinder und Jugendliche in zumutbarer Entfernung. 

o Sicherung und Entwicklung eines zeitgemäßen Angebotes an Einrichtungen 
und Angeboten in allen Gemeinden für ihre Bevölkerung des allgemeinen täg-
lichen Grundbedarfs bei angemessener Erreichbarkeit. 

2.2  Regionales Raumordnungs programm des Landkreises L ü-
neburg ( RROP) 

Das Regionale Raumordnungsprogramm für den Landkreis Lüneburg (von 2003, in der Fas-
sung der 1. Änderung von 2010) ist inhaltlich zwischen dem Landes-
Raumordnungsprogramm und den kommunalen Bauleitplänen einzuordnen und konkretisiert 
die Festlegungen des Landes-Raumordnungsprogramms für den Landkreis Lüneburg.  

Es legt Bardowick ï und dabei insbesondere den Flecken als zentralen Siedlungs- und Ver-
sorgungsbereich ï als Grundzentrum fest, als Ort also, an dem Einrichtungen für die Versor-
gung der Bürger/innen mit den Dingen des täglichen Bedarfs (Grundversorgung) konzentriert 
werden. Der Flecken Bardowick ist ¿berdies als ĂStandort mit der Schwerpunktaufgabe Si-
cherung und Entwicklung von Wohnstªttenñ sowie ĂStandort mit der Schwerpunktaufgabe 
Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstªttenñ festgelegt. 

Einen ĂStandort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Lªndliche Siedlungñ bildet 
Mechtersen. Die Gemeinde Radbruch ist als Standort mit der Schwerpunktaufgabe der Siche-
rung vorhandener Infrastrukturñ klassifiziert. 

Weitere wichtige Versorgungsorte bilden das unmittelbar angrenzende Oberzentrum Lüne-
burg sowie das Mittelzentrum Winsen (Luhe) im Landkreis Harburg. 

2.3  Landschaftsrahmenplan ( LRP) 3 
Anfang 2017 hat der Landkreis Lüneburg den Landschaftsrahmenplan 1996 erstmalig fortge-
schrieben. Als Fachplan des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf regionaler Ebene 
ermittelt der Landschaftsrahmenplan den gegenwärtigen Zustand von Natur und Landschaft, 
konkretisiert Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege und definiert Erfordernisse und 
Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele.  

Aussagen und Zielsetzungen des Landschaftsrahmenplans haben auch für die strategische 
Zielausrichtung des Schutzes und der Entwicklung von Natur und Landschaft in der Samtge-
meinde Bardowick Bedeutung. Zudem liegt mit dem fortgeschriebenen Landschaftsrahmen-
plan nun ein aktueller Referenzrahmen für naturschutzrechtliche Bewertungen von Vorhaben 
(auch) in der Samtgemeinde Bardowick vor, der z.B. bei der TÖP-Beteiligung und Abwä-
gungsgeboten im Rahmen der Bauleitplanung relevant werden kann. So listet der Land-
schaftsrahmenplan u.a. die derzeit erwarteten raumbedeutsamen Planungen im Landkreis 
auf und gibt eine Konfliktabschätzung sowie entsprechende naturschutzfachliche Empfehlun-
gen.  

                                           

3 Siehe dazu ausführlich auch Abschnitt 6.1 
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Der Landschaftsrahmenplans 2017 verweist auf die folgenden naturrechtlichen Festsetzun-
gen auf dem Gebiet der Samtgemeinde: 

¶ Die Bereiche ĂHohes Holzñ in Radbruch und ĂWittsaalñ in Mechtersen sind festgesetz-
te Naturschutzgebiete. 

¶ Festgesetzte Landschaftsschutzgebiete konzentrieren sich entlang der Ilmenau und 
der Neetze inklusive des Barumer Sees sowie nördlich von Mechtersen 

¶ Ilmenau, Neetze und Barumer Sees sind zudem Natura-2000-Gebiete. Gleiches gilt 
f¿r den Bereich ĂHohes Holzñ sowie Hausbach und Roddau in Radbruch. 

¶ Im Bereich der Samtgemeinde gibt es keinen Naturpark. 

¶ Östlich des Siedlungsbereichs des Fleckens Bardowick findet sich im Bereich der 
Ilmenau eine größere Ansammlung von Naturdenkmälern 

Darüber hinaus stuft der Landschaftsrahmenplan eine Reihe von Flächen innerhalb der 
Samtgemeinde als Ăschutzw¿rdige Gebieteñ ein. Dabei werden 

¶ als ĂNaturschutzgebiet-w¿rdigñ eingestuft: 

o die Verläufe von Ilmenau und Neetze inkl. des Barumer Sees 

o die Verläufe von Hausbach, Möhrengraben und Roddau in Radbruch 

o der nördliche Teil des Düsternhopenbach sowie ein Abschnitt unter der Hoch-
spannungsleitung in Mechtersen 

o eine Flªche westlich des Radbrucher Wegs auf Hºhe der Siedlungslage ĂAuf 
der D¿peñ in Vºgelsen 

o zwei Gebiete östlich und westlich der B 404 an der nördlichen Gemeindegren-
ze von Handorf 

¶ als ĂLandschaftsschutzgebiet-w¿rdigñ eingestuft: 

o große Teile der nicht anderweitig unter Schutz stehenden Gemeindefläche von 
Radbruch (insbesondere südlich der K42 Luhdorfer Straße / Bardowicker Stra-
ße) sowie von Mechtersen (insbesondere südlich der Ortslage) 

o den Großteil der nicht anderweitig unter Schutz stehenden Gemeindefläche 
von Vögelsen, Handorf und Barum 

o einzelne Flächen im Randbereich des Fleckens Bardowick sowie der Gemeinde 
Wittdorf  

2.4  Flächennutzungspl an (F -Plan)  
Die Entwicklung der Flächennutzungsplanung hat sich in den vergangenen Jahren im Rah-
men des Entwicklungskonzeptes von 2006 bewegt. In den Mitgliedsgemeinden sind noch 
einzelne überplante Flächen vorhanden, die noch ohne weitere Änderungen verbindlich 
überplant werden können. Dies betrifft z.B. die folgenden Flächen:  

¶ Bardowick, Hudermarsch 

¶ Barum, Am Ilmenautal II  

¶ Radbruch, Krankenwiese 

¶ Vögelsen, Süderfeld IV 

¶ Wittorf, Heidacker II  

 

Weitere Flächen werden gerade überplant bzw. realisiert. Dies betrifft:  
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¶ Barum: Rethwinkelweg und  

¶ Vögelsen: Süderfeld III . 
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3 Siedlungsentwicklung und Folgewirkungen für die 
soziale Infrastrukturen  

Einen wesentlichen Bestandteil dieses Entwicklungskonzeptes bildet die Betrachtung der Fol-
gewirkungen von denkbaren Siedlungsentwicklungsmaßnahmen auf zentrale Leistungsberei-
che der (öffentlichen) Infrastruktur . Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen dabei Folgewir-
kungen für die Einrichtungen und Angebote der Kindertagesbetreuung (Betreuungsbereiche 
ĂU3/Krippeñ bzw. ĂElementarñ) bzw. für die Grundschulen in der Samtgemeinde. 

3.1  Gesamtkonzept der empirischen Betrachtungen  
Das dabei angewandte methodische Vorgehen zeigt die folgende Abbildung 2. Folgende vier 
Schritte werden dabei durchlaufen: 

Bevölkerungsmodellierung 2016 bis 2030 (ohne Neubau)  

Zunächst wird die künftige Bevölkerungsentwicklung ohne Neubautätigkeit simuliert (zweite 
Zeile in Abbildung 2). Dabei werden die künftigen  

¶ Geburten- und Sterbezahlen,  

¶ Wanderungssalden ï also die Differenz zwischen Zu- und Fortzügen ï ohne Neu-
bautätigkeit sowie die künftigen  

¶ Effekte durch einen Generationenwechsel im Bestand (siehe oben) 

bei der Vorausschätzung der künftigen Bevölkerungszahl und -struktur berücksichtigt. Damit 
liegt eine Basisversion zur künftigen Bevölkerungsentwicklung ohne Neubautätigkeiten vor, 
die über alle denkbaren Neubauszenarien konstant gehalten wird. 

Szenario Wohnungsneubau  

Erst in einem zweiten Schritt werden aus Annahmen zum Umfang und zur Struktur der Neu-
bautätigkeit die Neubau-induzierten Zuzüge (sowie die innergemeindlichen Umzüge) abgelei-
tet und bei der Bevölkerungsprognose berücksichtigt. Dieses Vorgehen ermöglicht es, unter-
schiedliche Neubauszenarien zu rechnen, also die Folgewirkungen auf die betrachteten Bil-
dungs- und Betreuungseinrichtungen unter den Bedingungen verschiedener Varianten der 
Neubautätigkeit zu untersuchen. 

Nachfrageprognose Kita/Schule  

Aus der Prognose der künftigen Bevölkerungsentwicklung, die über die beiden vorstehend 
beschriebenen Schritte herleitet wurde, lässt sich anschließend die jährliche Nachfrage nach 
Versorgungsleistungen in den Bereichen U3/Krippe, Elementar und Grundschule bestimmen 
(Zeile 3 in Abbildung 2). 

Dies geschieht wie folgt: 

¶ Zunächst wird die Anzahl der Kinder in den jeweiligen Altersklassen (also U3/Krippe, 
Elementar und Grundschule) auf Ebene der Wohnortgemeinden ermittelt. 

¶ Deren Zahl wird mit altersjahrgangsspezifischen Inanspruchnahmequoten für die ein-
zelnen betrachteten Leistungsbereiche zu einer Nachfrageverrechnet (z.B. Ă80% aller 
Dreijªhrigen fragen Versorgungsleistungen aus dem Bereich ,Elementaró nachñ). 
Durch Summenbildung lässt sich die Gesamtnachfrage nach einer Versorgungsleis-
tung auf Ebene der Wohnortgemeinden bestimmen.  
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Abgleich mit bestehenden Kapazitäten  

Um nun eine Bilanzierung auf Ebene der einzelnen Einrichtungen vornehmen zu können (Zei-
le 4 in Abbildung 2), muss der künftige Versorgungsbedarf aus den Mitgliedsgemeinden (aus 
Zeile 3 in Abbildung 2) den einzelnen Einrichtungen und Leistungen zugeordnet werden, um 
künftig zu erwartende Ausbaubedarfe bzw. deutliche Unterauslastungen/Überkapazitäten 
identifizieren und abschªtzen zu kºnnen. Dies geschieht zunªchst nach ĂFl¿ssenñ, die aus 
den aktuellen Verflechtungsbeziehungen abgeleitet wurden. Damit ist gemeint, dass der An-
teil der Nachfrage aus der Mitgliedsgemeinde A, der heute an der Einrichtung B ankommt 
auch für die Zukunft angenommen wird und so die anteilige Verteilung auf Einrichtungen 
und Angebote fortgeschrieben wird. Diese Anteile sind im Rahmen des Erarbeitungsprozes-
ses von Pr¿fszenarien (ĂWas wªre, wennéñ) zum Teil angepasst worden, um Folgewirkun-
gen alternativer Zuordnungen modellieren und bilanzieren zu können. 

 

 

Abbildung 2 Gesamtkonzept der empirischen Betrachtungen 

 

3.2  Siedlungsentwicklung und Folgen für künftige Entwicklung 
der Bevölkerungszahl und -struktur  

3.2.1  Vorausschªtzung der Bevºlkerung Ăohne Neubau, mit Generatio-
nenwechsel im Bestandñ 

Insbesondere in Regionen mit hohem Zuwanderungspotenzial zeigen sich in den vergangen 
Jahren, die sich als ĂGenerationenwechsel im Bestandñ beschreiben lassen: Ältere Menschen 
(häufig vor allem Witwe n und Witwer) verkaufen ihre Häuser mit z.T. recht großen Wohnfl ä-
chen an Familien, die z.B. aus Lüneburg oder Hamburg in die Samtgemeinde zuziehen. Da-
mit kommt es häufig auch schon ohne Neubautätigkeit zu einem Bevölkerungswachstum, da 
eine oder zwei Personen aus der entsprechenden Wohneinheit ausziehen und drei oder mehr 
Personen einziehen (bzw. die Einziehenden weitere Kinder bekommen). Daraus ergeben sich 
damit häufig Nachfragepotentiale im Bereich der Kindertagesbetreuung bzw. im Hinblick auf 
die schulische Bildung. 
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Wie die folgende Abbildung 3 zeigt, ist unter den Bedingungen der Bevölkerungsprognose 
Ăohne Neubau, mit Generationenwechselñ von einem Bevºlkerungszuwachs in der Samtge-
meinde Bardowick bis zum Jahr 2030 um mehr als 640 Personen gegenüber 2016 als Aus-
gangsjahr der Prognose auf dann voraussichtlich etwa 18.233 Personen auszugehen 
(+3,6  %).  

 

 

Abbildung 3 Samtgemeinde Bardowick: Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung 2016 bis 2030 
(Ăohne Neubau, mit Generationenwechselñ) 

Deutlich werden jedoch auch die altersstrukturellen Verschiebungen in der Bevölkerung, die 
sich bereits unter den Bedingungen der Bevºlkerungsprognose Ăohne Neubau, mit Generati-
onenwechselñ ergeben. 

Wie in der folgenden Tabelle 2 zusammengefasst, wird insbesondere die Anzahl der Men-
schen in der Altersklasse 18 bis unter 30 Jahren zurückgehen. Dies hängt vor allem mit Fort-
zügen aus Ausbildungs- und beruflichen Gründen zusammen. Auch die Anzahl der Kinder im 
Alter unter 6 Jahren sowie die Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis unter 
18 Jahren werden (ohne Neubau) bis zum Jahr um mehr als -20 % bzw. -8 % recht deutlich 
zurückgehen ï dies ist mit Folgewirkungen für die sozialen Infrastrukturen im Bereich B e-
treuung und Bildung verbunden. Demgegenüber wird die Anzahl der 30 bis unter 65-
Jährigen um mehr als 9 % und vor allem die Anzahl der 65-Jährigen und Älteren fast 40 % 
ansteigen. I nsbesondere der letztgenannte Aspekt verweist auf sich verändernde Bedarfe im 
Bereich des ĂWohnensñ (zu erwartenden Zunahme der Anzahl von kleineren und ªlteren 
Haushalten) bzw. im Zusammenhang mit Angeboten der Pflege und Betreuung von älteren 
und alten Menschen sowie spezifischer Dienstleistungen (z.B. Mahlzeitendienste und ï
angebote).  

Insgesamt geht der Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren an der Gesamtbe-
völkerung von knapp 19 % im Jahr 2016 auf rund 16 % im Jahr 2030 zurück. Gleichzeitig 
wächst der Anteil der Senior/innen an der Gesamtbevölkerung von gut 18 % im Jahr 2016 
auf knapp 24,5 % im Jahr 2030 an. 
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Altersklasse 

 

Bevölkerungszahl Bevölkerungsentwicklung 
 

2016 2030 Absolut relativ 
      

unter 6 Jahre  
 

990 789 -201 -20,3% 

6 bis unter 18 Jahre 
 

2.301 2.112 -189 -8,2% 

18 bis unter 30 Jahre 
 

2.041 966 -1.075 -52,7% 

30 bis unter 65 Jahre 
 

9.086 9.910 +842 +9,3%  

65 Jahre und älter 
 

3.191 4.455 +1.264  +39,6%  
      

Gesamt  17.591 18.233 +642 +3,6%  

Tabelle 2 Samtgemeinde Bardowick: Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung 2016 bis 2030 
nach Altersklassen (Ăohne Neubau, mit Generationenwechselñ) 

Die vorstehend für die Ebene der Samtgemeinde zusammenfassend dargestellten Ergebnisse 
der Bevºlkerungsprognose Ăohne Neubau, mit Generationenwechselñ wurden grundsªtzlich 
auf Ebene der einzelnen Mitgliedsgemeinden berechnet. Wichtige Kennwerte zu den Ergeb-
nissen auf dieser räumlichen Ebene enthält Tabelle 3. Es wird deutlich, dass auch ohne Neu-
bautätigkeit keine der Mitgliedsgemeinden in nennenswertem Maße schrumpft: Die für das 
Jahr 2030 prognostizierten Bevölkerungszahlen für Barum, Mechtersen, Vögelsen und Wittorf 
liegen in etwa auf dem Niveaus der des Prognosebasisjahres. Die Bevölkerungszahlen in 
Radbruch, Handorf und insbesondere im Flecken Bardowick werden voraussichtlich auch 
ohne Neubautätigkeiten bis 2030 z.T. nicht unerheblich anwachsen.4 

Mitgliedsgemeinde 

 

Bevölkerungszahl Bevölkerungsentwicklung 
 

2016 2030 Absolut relativ 
      

Bardowick, Flecken 
 

6.972 7.473 +501 +7,2%  

Barum 
 

1.977 1.994 +17  +0,8%  

Handorf 
 

2.026 2.120 +94  +4,6%  

Mechtersen 
 

703 717 +14  +1,9%  

Radbruch  
 

2.076 2.122 +46  +2,2%  

Vögelsen 
 

2.328 2.299 -29 -1,2% 

Wittorf  
 

1.509 1.508 -1 -0,1% 
      

Samtgemeinde  17.591 18.233 +642 +3,6%  

Tabelle 3 Mitgliedsgemeinden: Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung 2016 bis 2030  
(Ăohne Neubau, mit Generationenwechselñ) 

3.3  Neubauszenario ĂW¿nsche der Gemeindenñ 
Die im vorstehenden Abschnitt dargestellten Prognosedaten beschreiben die künftige Bevöl-
kerungsentwicklung ohne Neubautätigkeit. Eine wesentliche Zielsetzung im Rahmen der Er-
arbeitung des Entwicklungskonzeptes besteht jedoch darin, die Folgewirkungen von Sie-

                                           

4 Grafische Auswertungen für die einzelnen Mitgliedsgemeinden finden sich im Anhang. 
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dungsentwicklungsmaßnahmen und Neubautätigkeiten auf zentrale Leistungsbereiche der 
sozialen Infrastruktur zu illustrieren.  

Daher sind im Projektverlauf verschiedene Szenarien der Neubautätigkeit in den einzelnen 
Mitgliedsgemeinden erarbeitet und hinsichtlich ihrer Folgewirkungen auf die Bevölkerungs-
entwicklung und Einrichtungen und Angebote der sozialen Infrastruktur modelliert worden. 
Das zentrale Neubauszenario für diesen Untersuchungsschritt bildet das Szenario ĂW¿nsche 
der Gemeindenñ, das die von den Mitgliedsgemeinden geplanten oder vorgesehenen Neu-
bautätigkeiten als Ausgangspunkt für die Bilanzierung gemäß Abbildung 2 nutzt.  

3.3.1  Herleitung  

F¿r die Annahmen zum Neubauszenario ĂW¿nsche der Gemeindenñ wurden bestehende Pla-
nungen der Mitgliedsgemeinden berücksichtigt. Es erfolgte zudem eine Abfrage bei den Ge-
meinden zu den (für die Zukunft geplanten) Neubauvorhaben, um diese im Rahmen der Mo-
dellrechnungen realitätsnah berücksichtigen zu können. 

3.3.2  Angenommene Neubautätigkeit  

Die f¿r die Bevºlkerungsprognose ĂW¿nsche der Gemeindenñ angenommene Neubautªtigkeit 
zeigt Abbildung 4. Bei der Modellierung wird davon ausgegangen, dass sich der bereits be-
schriebene Generationenwechsel im Bestand zusªtzlich vollzieht (Ămit Generationenwech-
selñ). 

Die berücksichtigten Planungen bis zum Jahr 2030 umfassen den Neubau von 908 Wohnein-
heiten samtgemeindeweit. Ein Großteil dieser geplanten Wohneinheiten (rund 85%) ist als 
Eigentumsobjekt in Individualbauweise (Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte) vorgesehen. 
Bei rund 9% der geplanten Wohneinheiten handelt es sich um Mietobjekte im Geschosswoh-
nungsbau (ĂMietwohnungñ), knapp 7% der Wohneinheiten sind als Eigentumswohnung vor-
gesehen. Planungen zur Realisierung von Mietobjekten in Individualbauweise sind derzeit 
nicht vorgesehen. Sofern Wohnungen, die in Form sog. Ăalternativer Wohnformenñ oder als 
Wohnangebote speziell für Senior/innen geschaffen werden, in den Rückmeldungen der Ge-
meinden nicht explizit enthalten waren, konnten diese in den Berechnungen hinsichtlich der 
Folgewirkungen für die altersstrukturelle Zusammensetzung der Bevölkerung nicht gesondert 
betrachtet und berücksichtigt werden.  

Die Unterscheidung nach Bau- und Besitzform ist insofern von Belang, als im Rahmen der 
Prognose unterschiedliche Haushaltsgrößen und eine unterschiedliche altersstrukturelle Zu-
sammensetzung der einziehenden Haushalte unterstellt werden. Dies ist insbesondere im 
Hinblick auf die intendierten Abschätzungen zur Nachfrage nach Betreuungs- und Bildungs-
angeboten, die stark altersabhängig sind, von Bedeutung. 

Abbildung 4 zeigt deutlich einen ĂPeakñ der geplanten Neubautªtigkeiten im Jahr 2018 (die-
ses bildet im Rahmen der prognostischen Berechnungen schon ein Prognosejahr ï die Basis 
für die Bevölkerungsprognose ist die Bestandsbevölkerung zum 31.12.2016, die Abfrage zu 
den geplanten Neubauvorhaben erfolgte im Jahr 2017). Einen weiteren Schwerpunkt der 
Neubaumaßnahmen bilden die Jahre 2020 bis 2022. 
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Abbildung 4 Samtgemeinde Bardowick: Angenommene Siedlungstätigkeit im Neubauszenario 
ĂW¿nsche der Gemeindenñ 

Für die Abschätzung der Nachfrage nach ï überwiegend wohnortnah genutzten - Einrichtun-
gen und Angeboten der sozialen Infrastruktur ist jedoch die geplante Neubautätigkeit auf 
Ebene der Mitgliedsgemeinden von besonderem Interesse. Daher zeigt Abbildung 5 die 
räumliche Lage der f¿r das Szenario ĂW¿nsche der Gemeindenñ ber¿cksichtigten Neubauge-
biete. Nachverdichtungen im Bestand sind aufgrund von deren Kleinteiligkeit z.T. nicht dar-
gestellt.  

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass es sich nicht bei allen in Abbildung 5 dargestellten 
Flächen um solche handelt, deren Entwicklung in den kommenden Jahren realistisch ist. An 
dieser Stelle werden nur die Flächen nachrichtlich übernommen, die im Rahmen der Abfrage 
von den Gemeinden gemeldet wurden. 
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Abbildung 5 Rªumliche Lage der f¿r das Szenario ĂW¿nsche der Gemeindenñ ber¿cksichtigten 
Neubaugebiete (Samtgemeinde insgesamt (oben), Zoom Flecken Bardowick (un-
ten))  

 

Abbildung 6 bis Abbildung 12 fassen zusätzlich die für die Prognose genutzten Annahmen zur 
Neubautätigkeit in den Mitgliedsgemeinden nach Anzahl der Wohneinheiten nach Bau- und 
Besitzform zusammen und stellen die geplante Siedlungstätigkeit im Zeitverlauf dar. 
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Abbildung 6 Flecken Bardowick: Angenommene Siedlungstªtigkeit im Neubauszenario ĂW¿nsche 
der Gemeindenñ 

 

 

Abbildung 7 Gemeinde Barum: Angenommene Siedlungstªtigkeit im Neubauszenario ĂW¿nsche 
der Gemeindenñ 
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Abbildung 8 Gemeinde Handorf: Angenommene Siedlungstªtigkeit im Neubauszenario ĂW¿nsche 
der Gemeindenñ 

 

 

Abbildung 9 Gemeinde Mechtersen: Angenommene Siedlungstªtigkeit im Neubauszenario ĂW¿n-
sche der Gemeindenñ 
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Abbildung 10 Gemeinde Radbruch: Angenommene Siedlungstªtigkeit im Neubauszenario ĂW¿n-
sche der Gemeindenñ 

 

 

Abbildung 11 Gemeinde Vºgelsen: Angenommene Siedlungstªtigkeit im Neubauszenario ĂW¿n-
sche der Gemeindenñ 
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Abbildung 12 Gemeinde Wittorf: Angenommene Siedlungstªtigkeit im Neubauszenario ĂW¿nsche 
der Gemeindenñ 

3.3.3  Bevºlkerungsentwicklung Ămit Neubau und Generationenwechsel im 
Bestandñ ï Neubauszenario ĂW¿nsche der Gemeindenñ 

Die vorstehend ausführlich illustrierten Annahmen zu den im Rahmen der Modellierungen 
genutzten Neubautªtigkeiten f¿r das Neubauszenario ĂW¿nsche der Gemeindenñ entfalten 
deutliche Effekte auf die künftigen Bevölkerungsentwicklungen.  

Wie Abbildung 13 zeigt, könnte die Bevölkerungszahl unter den Bedingungen des Neubaus-
zenarios ĂW¿nsche der Gemeindenñ bis zum Jahr 2030 um rund 2.660 Personen auf dann 
20.255 Einwohner/innen ansteigen (+15, 1 %) .5 

Aufgrund der Neubautätigkeiten und des damit verbundenen vermehrten (unterstellten) Z u-
zugs von jungen Familien bzw. Paaren in der Familiengründungsphase wäre die Anzahl der 
unter 6-Jährigen im Jahr 2030 ï nach einem Anstieg bis Mitte der 2020er Jahre ï gegenüber 
dem Jahr 2016 als Ausgangsjahr der Prognose nahezu konstant (+0,8%). Die Anzahl der 
Kinder und Jugendlichen wäre sogar deutlich positiv (+11,5%). Aufgrund der Neubautäti g-
keit könnte die Anzahl der 30- bis unter 65-Jährigen mit +20,8% erheblich stärker ansteigen 
als im Szenario Ăohne Neubau, mit Generationenwechselñ. 

In der Entwicklungstendenz unverªndert, aber in der Dynamik gegen¿ber dem Szenario Ăoh-
ne Neubau, mit Generationenwechselñ etwas abgemildert, könnte die Entwicklung der Anzahl 
der 18- bis unter 30-Jährigen verlaufen (-43,8%). Der Anstieg der Anzahl der Menschen im 
Seniorenalter wäre mit +43,8% etwas stärker als im Vergleichsszenario (vgl. Tabelle 4). 

                                           

5 Im Rahmen der Sitzung des Samtgemeindeausschusses vom Oktober 2017 wurde bereits beschlos-
sen, die Neubautªtigkeiten zeitlich so zu Ăstreckenñ, dass eine Bevºlkerungszahl von 20.000 Einwoh-

ner/innen oder mehr erst im Jahr 2035 erreicht wird. In diesem Beric ht werden jedoch absprachege-

mªÇ zunªchst die Folgewirkungen des Szenarios ĂW¿nsche der Gemeindenñ beschrieben, um daraus 
Schlussfolgerungen für die Möglichkeiten der Anpassung der Neubaumaßnahmen ableiten zu können. 

Mºglichkeiten f¿r eine zeitliche ĂStreckungñ der SiedlungsentwicklungsmaÇnahmen werden in Ab-
schnitt 3.5 diskutiert.  
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Abbildung 13 Samtgemeinde Bardowick: Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung 2016 bis 2030 
im Neubauszenario ĂW¿nsche der Gemeindenñ 

Altersklasse 

 

Bevölkerungszahl Bevölkerungsentwicklung 
 

2016 2030 Absolut relativ 
      

unter 6 Jahre  
 

990 998 +8  +0,8%  

6 bis unter 18 Jahre 
 

2.301 2.566 +265 +11,5%  

18 bis unter 30 Jahre 
 

2.041 1.148 -893 -43,8% 

30 bis unter 65 Jahre 
 

9.086 10.995 +1.887  +20,8%  

65 Jahre und älter 
 

3.191 4.589 +1.398  +43,8%  
      

Gesamt  17.591 20.255 +2.664  +15,1%  

Tabelle 4 Samtgemeinde Bardowick: Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung 2016 bis 2030 
nach Altersklassen (Neubauszenario ĂW¿nsche der Gemeindenñ) 

Unter Ber¿cksichtigung der Neubautªtigkeiten des Szenarios ĂW¿nsche der Gemeindenñ 
würde die Anzahl der Menschen in allen Mitgliedsgemeinden deutlich anwachsen (vgl. Tabel-
le 5).  

Beim Vergleich der Bevölkerungszahlen für die Jahre 2016 und 2030 wäre der absolute Zu-
wachs vor allem im Flecken Bardowick (etwa +820) sowie in Vögelsen (rund +650) deutlich. 
Relativ gesehen würde vor allem Vögelsen mit +28% hohe Zuwächse verzeichnen, für die 
anderen Mitgliedsgemeinden können Entwicklungsraten zwischen etwa +10% (Wittorf) und 
rund +18% (Barum) abgelesen werden (vgl. Tabelle 5).6 

 

                                           

6 Grafische Auswertungen für die einzelnen Mitgliedsgemeinden finden sich im Anhang. 
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Mitgliedsgemeinde 

 

Bevölkerungszahl Bevölkerungsentwicklung 
 

2016 2030 Absolut relativ 
      

Bardowick, Flecken 
 

6.972 7.793 +821 +11,8%  

Barum 
 

1.977 2.338 +361 +18,3%  

Handorf 
 

2.026 2.287 +261 +12,9%  

Mechtersen 
 

703 794 +91  +12,9%  

Radbruch  
 

2.076 2.400 +324 +15,6%  

Vögelsen 
 

2.328 2.980 +652 +28,0%  

Wittorf  
 

1.509 1.664 +155 +10,3 % 
      

Samtgemeinde  17.591 20.255 +2.664  +15,1 % 

Tabelle 5 Mitgliedsgemeinden: Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung 2016 bis 2030  
(Neubauszenario ĂW¿nsche der Gemeindenñ) 

Für die Abschätzung der Folgewirkungen der Bevölkerungsentwicklung auf die Inanspruch-
nahme von Einrichtungen und Angeboten der sozialen Infrastrukturen ist jedoch insbesonde-
re die Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf von Bedeutung ï etwa um ĂNachfragespitzenñ 
berücksichtigen zu können.  

Es ist zu beachten, dass Zuzüge nicht vollständig von weit außerhalb der Region geschehen, 
sondern Neubautätigkeiten zum Teil auch Wanderungsbewegungen innerhalb der Samtge-
meinde auslösen können. So ist es z.B. denkbar, dass die Mehrnachfrage im Bereich der so-
zialen Infrastruktur in der einen Gemeinde dazu führt, dass bestehende Einrichtungen und 
Angebote in der anderen Gemeinde weniger gut ausgelastet werden. 

3.4  Folgewirkungen für di e sozialen Infrastrukturen  
Dieser Abschnitt beschreibt die Folgewirkungen der Bevölkerungsentwicklung in den einzel-
nen Mitgliedsgemeinden für verschiedene Leistungsbereiche der Daseinsvorsorge (ab Teilka-
pitel 3.4.4). Zuvor wird jedoch bestehende Angebotsstrukturen sowie das aktuelle Inan-
spruchnahmeverhalten (Teilkapitel 3.4.2) sowie die künftige Entwicklung des Versorgungs-
bedarfes (Teilkapitel 3.4.3) dargestellt.  

3.4.1  Berücksichtigte Infrastrukturbereiche  

Bei den nachfolgend beschriebenen Analysen werden die folgenden ï für die Kommunen 
oftmals besonders kostenintensiven ï Leistungsbereiche der Daseinsvorsorge betrachtet: 

¶ ĂU3/Krippeñ inkl. Betreuung bei Tagespflegepersonen (Tagesm¿tter/-väter),  

¶ ĂKindergarten/Elementarñ sowie 

¶ ĂGrundschuleñ 

3.4.2  Ausgangssituation  

In diesem Abschnitt werden die in der Samtgemeinde Bardowick bestehenden Angebots-
strukturen in den für die vertiefenden Betrachtungen ausgewählten Infrastrukturbereichen 
beschrieben. Darauf aufbauend erfolgt eine Darstellung der aktuellen ĂNachfragefl¿sseñ, also 
der Zuordnung der bestehenden Nachfrage zu Einrichtungen und Angeboten in den einzel-
nen Bereichen. 
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Angebotsstrukturen  

In der Samtgemeinde Bardowick gibt es derzeit fünf Einrichtungen mit einem eigenständigen 
Angebot im Bereich ĂU3/Krippeñ (vgl. Abbildung 14). Die in Abbildung 14 dargestellten Zah-
lenwerte bezeichnen die ĂIdealauslastungñ bzw. die ĂMaximalauslastungñ dieser Einrichtun-
gen.  

 

Abbildung 14 Einrichtungen mit einem eigenstªndigen Angebot im Bereich ĂU3/Krippeñ 

Die in den Einrichtungen aktuell verf¿gbare Anzahl an ĂKrippengruppenñ sowie die Anzahl 
der Kinder, die derzeit in diesen Gruppen betreut werden, zeigt Abbildung 15. Hinzu kommt 
eine altersgemischte Gruppe in Mechtersen mit derzeit drei Kindern in der Altersklasse 
ĂU3/Krippeñ. 
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Abbildung 15 Anzahl der Gruppen und betreuten Kinder in Einrichtungen ĂU3/Krippeñ 

Die neun bestehenden Einrichtungen mit einem Angebot im Bereich ĂElementarñ ï also für 
Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt ï zeigt Abbildung 16. Die aktuelle An-
zahl der Gruppen sowie der aktuell betreuten Kinder ist in Abbildung 17 dargestellt. 

 

Abbildung 16 Einrichtungen mit einem Angebot ĂElementarñ  
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Abbildung 17 Anzahl der Gruppen und betreuten Kinder in Einrichtungen ĂElementarñ 

 

In der Samtgemeinde Bardowick gibt es derzeit folgende Grundschulen: 

¶ Die vierzügige Grundschule Bardowick mit derzeit 14 Klassen am Standort Bardowick 
sowie fünf Klassen in der Außenstelle in Horburg (Gemeinde Barum),  

¶ die zweizüge Grundschule Vögelsen, 

¶ die einzügig betriebene Schäfer-Ast-Grundschule in Radbruch sowie 

¶ die zweizügige Grundschule Handorf (vgl. Abbildung 18). 

Die Maximalkapazitäten der Grundschulen wurden über das Raumprogramm der Gebäude 
unter Ansatz des aktuellen Klassenteilers (derzeit 26 Schüler/innen) hergeleitet. Sie beträgt  

¶ für die GS Bardowick 364 Schüler/innen 

¶ für die Außenstelle GS Horburg in der Gemeinde Barum 104 Schüler/innen, 

¶ für die GS Vögelsen 182 Schüler/innen 

¶ für die Schäfer-Ast-Grundschule in Radbruch 130 Schüler/innen sowie 

¶ für die GS Handorf 208 Schüler/innen. 
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Abbildung 18 Grundschulen in der Samtgemeinde Bardowick 

ĂNachfragefl¿sseñ 

Um das Anwahlverhalten der Kinder in den Modellrechnungen berücksichtigen zu können, 
wurden zunªchst die heutigen ĂNachfragefl¿sseñ, also die Anteile der Kinder auf Ebene der 
Mitgliedsgemeinden, die die jeweiligen Einrichtungen und Angebote nutzen ermittelt . Diese 
stellt f¿r den Bereich ĂU3/Krippeñ Abbildung 19 dar. Abbildung 20 illustriert die bestehenden 
ĂNachfragefl¿sseñ f¿r den Bereich ĂElementarñ. (Auf die bestehenden Verflechtungen wird im 
Rahmen des folgenden Teilkapitels 3.4.3 detaillierter eingegangen). 

 

 

Abbildung 19 Heutige Nachfragefl¿sse im Bereich ĂU3/Krippeñ 
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Abbildung 20 Heutige Nachfragefl¿sse im Bereich ĂElementarñ 

Für die Nachfrageflüsse im Bereich der Grundschulen wurden folgende Kenngrößen empi-
risch ermittelt und für die weiteren Modellrechnungen genutzt.  

Wohnort  
 

Grundschule Anteil der Nachfrage (%)   

      

Bardowick, Flecken 
 

GS Bardowick 98,8% 

Bardowick, Flecken 
 

GS Vögelsen 0,8% 

Bardowick, Flecken 
 

GS Handorf 0,4% 

Barum 
 

GS Horburg (Außenstelle) 97,7% 

Barum 
 

GS Handorf 2,3% 

Handorf 
 

GS Handorf 100% 

Mechtersen 
 

GS Vögelsen 100% 

Radbruch  
 

Schäfer-Ast-Grundschule 98,9% 

Radbruch 
 

GS Bardowick 1,1% 

Vögelsen 
 

GS Vögelsen 98,8% 

Vögelsen 
 

GS Bardowick 1,2% 

Wittorf  
 

GS Handorf 100% 

Tabelle 6 Annahmen zu den Nachfrageflüssen im Bereich Grundschule 
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3.4.3  Künftige Entwicklung der Versorgungsbedarfe  

Künftige Bevölkerungsentwicklung in den betreuungs - und bildungsrelevanten 
Altersgruppen (ĂW¿nsche der Gemeindenñ) 

Den Ausgangspunkt für die Abschätzung des künftigen Versorgungsbedarfes bilden die Be-
völkerungszahlen in den betreuungs- und bildungsrelevanten Altersgruppen auf Ebene der 
Mitgliedsgemeinden. Abbildung 21 stellt diesen zusammengefasst für die Samtgemeinde ins-
gesamt dar. 

 

Abbildung 21 Samtgemeinde Bardowick: Entwicklung der betreuungs- und bildungsrelevanten 
Altersgruppen bis 2030 

Folgende Entwicklungen lassen sich ablesen: 

¶ Die Anzahl der Kinder im Alter unter 3 Jahren wird samtgemeindeweit in der ersten 
Hälfte der 2020er Jahre einen im Vergleich zum Ausgangsjahr höheren Stand aufwei-
sen und dann bis zum Jahr 2030 wieder absinken (2016-2030: -9%).  

¶ Die Anzahl der Kinder in der Altersklasse 3 bis unter 6 Jahren wird zum Beginn des 
Prognosezeitraums zunächst deutlich anwachsen, bleibt dann bis etwa 2026/27 kon-
stant auf hohem Niveau und geht zum Ende des Betrachtungszeitraums wieder zu-
rück (2016-2030: +11%).  

¶ Die Anzahl der Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren wächst zunächst an, geht dann 
Mitte der 2020er Jahre wieder leicht zurück und steigt zum Ende des Betrachtungs-
zeitraums wieder an (2016-2030: +20%).  

Angesetzte Nachfragequoten  

Zur Herleitung des Versorgungsbedarfes wird die Bevölkerungszahl mit altersdifferenzierten 
Nachfragequoten für den jeweiligen Betreuungsbereich multipliziert. Diese Nachfragequoten 
sind in Abstimmung mit der Fachverwaltung auf Samtgemeindeebene für die Bereiche 
ĂU3/Krippeñ und ĂElementarñ aus der Kita-Bedarfsplanung der Samtgemeinde übernommen 
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worden, um eine Konsistenz und Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen. Die Nach-
fragequoten für den Bereich der Grundschulen wurden hingegen empirisch ermittelt.  

Abbildung 22 stellt die angesetzten altersjahrgangsdifferenzierten Nachfragequoten zusam-
menfassend dar. Berücksichtigt ist jeweils der Anteil der Kinder, der im Laufe eines Kalender-
jahres ein Angebot im entsprechenden Betreuungsbereich nachfragt. 

Die angesetzten Quoten ¿bersteigen dabei in den Bereichen ĂU3/Krippeñ und ĂElementarñ 
häufig die Quoten, die sich empirisch ermitteln lassen. Dies liegt darin begründet, dass die 
angesetzten Quoten auch die derzeit nicht-befriedigte Nachfrage berücksichtigen. 

Es ist noch ungewiss, inwieweit sich die von der niedersächsischen Landesregierung vorge-
sehene Einführung der Beitragsfreiheit auch für das erste und zweite Kindergartenjahr auf 
die Nachfragequoten auswirken wird. Die Einführung der Beitragsfreiheit für die Krippenbe-
treuung ist nach heutigem Diskussions- und Kenntnisstandes hingegen nicht vorgesehen. 

 

 

Abbildung 22 Angenommene Nachfragequoten für die Modellierung  
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Versorgungsbedarfe auf Ebene der Mitgliedsgemeinden  

Flecken Bardowick 

Für den Flecken Bardowick fällt auf, dass unter der angenommenen Neubautätigkeit der Ver-
sorgungsbedarf ĂU3/Krippeñ insbesondere in der ersten Hªlfte der 2020er Jahre hoch ist, 
dann aber wieder bis unterhalb des heutigen Bedarfes zurückgeht. Derzeit werden mehr als 
60% der betreuten Kinder in dieser Altersklasse mit Wohnort Flecken Bardowick bei Tages-
pflegepersonen betreut, rund 22% bei den ĂSonnenkindernñ und 16% im ĂMeisennestñ. 

Im Bereich ĂElementarñ ist bereits aktuell ein Anstieg des Versorgungsbedarfes zu verzeich-
nen. Nach einem vorübergehenden leichten Rückgang wird die Nachfrage nach Leistungen in 
diesem Betreuungsbereich jedoch voraussichtlich bis etwa Mitte der 2020er Jahre nochmal 
deutlich ansteigen und dann bis zum Ende des Betrachtungszeitraums voraussichtlich bis 
unter das heutige Niveau wieder zurückgehen. Von den Kindern die derzeit Betreuungsleis-
tungen in Anspruch nehmen, werden rund 63% im Kindergarten ĂAm Eichhofñ und knapp 
35% im Kindergarten ĂAm Forsthausñ ï und damit direkt im Flecken Bardowick ï betreut. 
Nur einzelne Kinder fragen Leistungen in Handorf, Wittorf, Radbruch und Mechtersen nach. 
Es ist jedoch davon auszugehen, dass dies bereits eine Reaktion auf Angebotsengpässe in 
den Einrichtungen des Fleckens darstellt.  

Die Anzahl der Grundschüler/innen steigt absehbar deutlich an und bleibt dann bis zum Ende 
des Betrachtungszeitraums auf konstant hohem Niveau. Die Verflechtungsbeziehungen sind 
bereits in Tabelle 6 dargestellt. Daraus wird deutlich, dass mit knapp 99% eine große Mehr-
heit der Grundschüler/innen mit Wohnort Flecken Bardowick auch hier zur Schule geht. 

 

Abbildung 23 Flecken Bardowick: Versorgungsbedarf  im Neubauszenario ĂW¿nsche der Gemein-
denñ 
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Gemeinde Barum 

Der Versorgungsbedarf im Bereich ĂU3/Krippeñ in der Gemeinde Barum wªchst aktuell be-
reits an, wird absehbar jedoch wieder leicht zurückgehen, dann Anfang der 2020er Jahre 
wieder ansteigen, bis etwa 2026/27 konstant bleiben und zum Ende des Betrachtungszeit-
raums wieder leicht zurückgehen. Etwa zwei Drittel der Kinder aus Barum nutzen derzeit die 
Krippe vor Ort, ein Drittel die Krippe ĂSonnenkinderñ in Bardowick.  

Im Betreuungsbereich ĂElementarñ steigt der Versorgungbedarf (bis etwa 2020/21) zunªchst 
steil an, verbleibt dann auf diesem Niveau und geht zum Ende des Betrachtungszeitraums 
wieder leicht zurück (vgl. Abbildung 24). Kindergartenkinder aus Barum nutzen derzeit vor 
allem den Kindergarten Barum (rund 87,5%). Vereinzelt werden jedoch aus die Institutionen 
in Wittorf und Bardowick aufgesucht.  

Die Anzahl der Grundschüler/innen aus Barum wird zunächst zurückgehen, dann jedoch in 
der ersten Hälfte der 2020er Jahre steil ansteigen und dann bis zum Ende des Betrachtungs-
zeitraums nur wieder leicht zurückgehen. Genutzt wird vor allem die GS Horburg, als Außen-
stelle der GS Bardowick (knapp 98%), nur einzelne Kinder wählen die GS Handorf (vgl. Ta-
belle 6). 

 

Abbildung 24 Barum: Versorgungsbedarf  im Neubauszenario ĂW¿nsche der Gemeindenñ 
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Gemeinde Handorf 

Der Versorgungsbedarf nach Betreuungsleistungen im Bereich ĂU3/Krippeñ bleibt in der Ge-
meinde Handorf bei leichten Schwankungen etwa auf heutigem Niveau. Mehr als zwei Drittel 
der Kinder mit (befriedigtem) Versorgungsbedarf nutzen heute Angebote der Tagespflege 
vor Ort, 15% suchen die Krippe ĂSonnenkinderñ in Bardowick auf, etwa 8% die Krippe in 
Barum. 

Die Anzahl der Kinder mit Betreuungsbedarf ĂElementarñ wird kurzfristig deutlich anwachsen, 
dann bei leichten Schwankungen und einer erneuten ĂNachfragespitzeñ etwa Mitte der 
2025er Jahre tendenziell aber rückläufig sein. Rund 87% der Kinder mit (befriedigten) Ver-
sorgungsbedarfen werden derzeit im ĂKindergarten Kunterbuntñ in Handorf betreut. Verein-
zelt werden Angebote in Bardowick, Wittorf und Barum genutzt.  

Die Anzahl der Grundschüler/innen mit Wohnort Handorf steht bis etwa 2021/22 stark an 
und verbleibt bis zum Ende des Betrachtungszeitraums auf diesem Niveau. Grundschü-
ler/innen aus Handorf nutzen derzeit ausschließlich die GS Handorf. 

 

 

Abbildung 25 Handorf: Versorgungsbedarf  im Neubauszenario ĂW¿nsche der Gemeindenñ 
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Gemeinde Mechtersen 

Die absolute Höhe des Betreuungsbedarfes aus Mechtersen ist aufgrund der Einwohnerzahl 
der Gemeindezahl vergleichsweise gering.  

Im Bereich U3/Krippe wird der Versorgungsbedarf um einige wenige Kinder ansteigen. Die 
Nachfrage kommt sowohl in der altersgemischten Gruppe an der Einrichtung vor Ort sowie 
bei den ĂSpielgefªhrtenñ in Vºgelsen an.  

Der Betreuungsbedarf im Bereich ĂElementarñ wird sukzessive bis Mitte der 2020er Jahre 
ansteigen und dann bis zum Ende des Betrachtungszeitraums nur leicht zurückgehen. Zwei 
Drittel der Kinder nutzen derzeit das Angebot der ĂDorfspatzenñ in Mechtersen. Ein gutes 
Viertel geht nach Vögelsen, einzelne Kinder auch nach Bardowick. 

Die Anzahl der Grundschüler/innen mit Wohnort Mechtersen wird in den kommenden Jahren 
zunächst zurückgehen, dann aber bis Mitte der 2020er Jahre erheblich ansteigen und bis 
zum Ende des Betrachtungszeitraums auf diesem Niveau verbleiben. Grundschüler/innen aus 
Mechtersen besuchen die Grundschule in Vögelsen. 

 

 

Abbildung 26 Mechtersen: Versorgungsbedarf  im Neubauszenario ĂW¿nsche der Gemeindenñ 
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Gemeinde Radbruch 

Die Anzahl der Kinder mit Betreuungsbedarf ĂU3/Krippñ wird im Betrachtungszeitraum suk-
zessive um rund ein Drittel zurückgehen. Derzeit erfolgt die Betreuung von Kindern mit (be-
friedigtem) Versorgungsbedarf zu etwas mehr als der Hälfte in der Krippe Radbruch, etwa 
8% der Kinder nutzen ein Angebot in Bardowick. Knapp 40% der Kinder werden von Tages-
pflegepersonen betreut.  

Der Bedarf im Bereich ĂElementarñ ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen, was 
unter anderem dazu geführt hat, dass die Verantwortlichen die Betreuungskapazitäten im 
Kindergarten ĂHuus fºr Kinnerñ von 70 auf nunmehr 85 Plªtze angehoben haben. Nach den 
Berechnungsergebnissen wird die Nachfrage nach der aktuellen ĂSpitzeñ jedoch deutlich zu-
rückgehen. Nahezu alle Kinder mit Wohnort Radbruch nutzen Angebote in Radbruch, nur 
wenige nutzen ï vermutlich bereits als Anpassungsreaktion auf Angebotsengpässe ï Betreu-
ungsplätze in Wittorf.  

Die Anzahl der Grundschüler/innen mit Wohnort in der Gemeinde Radbruch wird in den 
kommenden Jahren (etwa bis 2022/23) auf etwa das Anderthalbfache der heutigen Zahl 
deutlich ansteigen. Danach geht der Bedarf dann wieder zurück. Nur einige wenige Grund-
schüler/innen fahren heute nach Bardowick, die Mehrzahl wird in der Schäfer-Ast-
Grundschule am Ort beschult. 

 

 

Abbildung 27 Radbruch: Versorgungsbedarf  im Neubauszenario ĂW¿nsche der Gemeindenñ 
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Gemeinde Vögelsen 

Der Versorgungsbedarf im Bereich ĂU3/Krippeñ bleibt in der Gemeinde Vºgelsen in den 
kommenden Jahren zunächst konstant. Danach erfolgt ein leichter Anstieg auf eine Zahl von 
rund 24 Kindern, die etwa bis Mitte der 2020er Jahre zunächst konstant bleibt, bevor sich 
aufgrund der geplanten Neubauaktivitäten in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre ein erneu-
ter Anstieg ergeben könnte. Die Versorgungsbedarfe werden derzeit etwa im Verhältnis 
60/40 bei den ĂSpielgefªhrtenñ in Vºgelsen bzw. bei Tagespflegeangeboten vor Ort befrie-
digt. 

Im Bereich ĂElementarñ ist zunªchst von leichten Schwankungen mit einzelnen ĂSpitzenñ 
bzw. ĂTªlernñ rund um das heutige Niveau auszugehen (vgl. Abbildung 28). In der ersten 
Hälfte der 2020er Jahre erfolgt ein Anstieg bis etwa zum Jahr 2025 auf einen Wert, der etwa 
dem heutigen Bedarf entspricht. Ab etwa 2025 wird der Bedarf jedoch erheblich auf mehr als 
140% des heutigen Wertes ansteigen. Kinder mit Wohnort ĂVºgelsenñ nutzen derzeit vor 
allem das Angebot des ortsansässigen Kindergartens (zu mehr als 90%). Einige Kinder fah-
ren nach Mechtersen (etwa 6%), nur wenige nach Bardowick.  

Die Anzahl der Grundschüler/innen mit Wohnort in der Gemeinde Vögelsen wird in den 
kommenden Jahren bis zum einem ĂPeakñ voraussichtlich im Jahr 2020 anwachsen. In den 
darauffolgenden Jahren ist deren Anzahl zunächst tendenziell rückläufig (verbleibt aber dau-
erhaft oberhalb des heutigen Niveaus), um dann ab Mitte der 2020er Jahre erheblich anzu-
steigen. Grundschüler/innen mit Wohnort Vögelsen nutzen nahezu ausschließlich die Grund-
schule am Ort, nur einige wenige Schüler/innen werden in Bardowick beschult. 

 

 

Abbildung 28 Vögelsen: Versorgungsbedarf  im Neubauszenario ĂW¿nsche der Gemeindenñ 
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Gemeinde Wittorf 

Für die Gemeinde Wittorf ist tendenziell mit einem leichten Anstieg des Versorgungsbedarfes 
im Bereich ĂU3/Krippeñ in der ersten Hªlfte der 2020er Jahre auszugehen. Dieser Wert bleibt 
ab etwa 2020 weitgehend konstant, in den letzten Jahren des Betrachtungszeitraums wird 
sich absehbar jedoch ein leichter Rückgang vollziehen. Rund 90% der Kinder nutzen derzeit 
Tagespflegeangebote vor Ort. Jeweils etwa 5% Plätze in Einrichtungen in Barum und Bardo-
wick. 

Nach einem zu erwartenden Anstieg der Bedarfszahlen im Bereich ĂElementarñ bis etwa zum 
Jahr 2020 nimmt die Kurve einen ªhnlichen Verlauf wie im Bereich ĂU3/Krippeñ (vgl. Abbil-
dung 29): Der  Versorgungsbedarf bleibt ab 2020 bis etwa bis zum Jahr 2025 konstant und 
geht dann zum Ende des Betrachtungszeitraums hin zurück. Rund 70% der Kinder mit be-
friedigtem Versorgungsbedarf nutzen derzeit den Kindergarten Wittorf (ĂKIWIñ), rund 15% 
fahren nach Bardowick, weitere 13% nach Barum. Einzelne Kinder werden in die Einrichtung 
in Handorf betreut.  

Die Anzahl der Grundschüler/innen mit Wohnort in der Gemeinde Wittorf wird zunächst bis 
zum Beginn der 2020er Jahre ansteigen und dann mit leichten Schwankungen ungefähr auf 
diesem Niveau verbleiben. Derzeit erfolgt die Beschulung ausschließlich an der GS Handorf. 

 

 

Abbildung 29 Wittorf: Versorgungsbedarf  im Neubauszenario ĂW¿nsche der Gemeindenñ 
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3.4.4  Versorgungsbedarf und Nachfrage nach Versorgungsleistungen im 
Neubauszenario ĂW¿nsche der Gemeindenñ (Bilanzierung)  

Methodische Vorbemerkungen  

Der vorstehend quantifizierte Versorgungsbedarf auf Ebene der Mitgliedsgemeinden wird nun 
gemªÇ der angesetzten ĂFl¿sseñ den Einrichtungen und Angeboten zugeordnet. Ausgewertet 
und in Diagrammen dargestellt wird dabei das Verhªltnis zwischen (an einer Einrichtung Ăan-
kommender Nachfrageñ) und der Idealauslastung bzw. Maximalkapazitªt der Einrichtung.  

Um das ĂDeltañ der durch die Neubautªtigkeiten zusätzlich induzierten Nachfrage besser ein-
schätzen zu können ï und die Diskussionen von Optionen für eine Reduzierung des Umfangs 
der Neubautätigkeit oder eine andere zeitliche Staffelung der Neubauvorhaben zu ermögli-
chen ï werden die Modellergebnisse jeweils f¿r die Prognosevarianten Ăohne Neubau, mit 
Generationenwechselñ und Ămit Neubau, mit Generationenwechsel (=ñW¿nsche der Gemein-
denñ) darstellt. 

Eine Besonderheit, auf die an dieser Stelle explizit hingewiesen werden sollñ, besteht im Zu-
sammenhang mit dem Versorgungsbereich ĂU3/Krippeñ: Da nicht davon ausgegangen wer-
den kann, dass sich das Angebot an Tagespflegeplätzen proportional mit dem Versorgungs-
bedarf verändert ï insbesondere nicht bei spürbar wachsenden Versorgungsbedarfen ï wird 
für die Berechnungen unterstellt, dass das Tagespflegeangebot auf dem heutigen Niveau 
Ăgedeckeltñ wird. Die das heutige Tagespflegeangebot ¿bersteigenden Bedarfe werden den 
institutionellen Betreuungseinrichtungen zugeordnet und in der Bilanzierung berücksichtigt 
(ĂAnwahlverhalten umgeschªtztñ) Es bleibt jedoch unbenommen, dass ein Teil der identifi-
zierten Mehrbedarfe ï sofern fachlich und politisch gewünscht und überhaupt möglich ï im 
Bereich ĂU3/Krippeñ auch ¿ber eine Ausweitung des Tagespflegeangebotes befriedigt werden 
kann. 

Die folgende Tabelle 7 zeigt die getroffene Setzung zu den Anteilen, mit denen die überzäh-
ligen (also die heutigen Kapazitäten im Bereich der Tagespflege übersteigenden) Bedarfe 
den institutionellen Einrichtungen zugeordnet wurden.  

 

Tagespflegeangebot Zuordnung zu Einrichtung 
 

Anteil 
    

Bardowick ĂDas Meisennestñ Bardowick 
 

33,3% 

Bardowick ĂSonnenkinderñ Bardowick 
 

66,6% 

Barum Krippe Barum 
 

100% 

Handorf Krippe Barum 
 

50% 

Handorf Krippe Radbruch 
 

50% 

Mechtersen ĂHeidekinderñ Vºgelsen 
 

100% 

Radbruch  Krippe Radbruch 
 

100% 

Vögelsen ĂHeidekinderñ Vºgelsen 
 

100% 

Wittorf  ĂDas Meisennestñ Bardowick 
 

33,3% 

Wittorf  ĂSonnenkinderñ Bardowick 
 

66,6% 

Tabelle 7 Zuordnung der die aktuellen Kapazitäten im Bereich der Tagespflege übersteigenden 
ankommenden Bedarfe zu institutionellen Einrichtungen  
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Bilanzierung ĂU3/Krippeñ 

Flecken Bardowick: ĂDas Meisennestñ und ĂSonnenkinderñ 

An den Einrichtungen im Flecken Bardowick ergeben sich unter den Bedingungen des Neu-
bauszenarios ĂW¿nsche der Gemeindenñ (dunkle Linien in Abbildung 30) schon kurzfristig, 
insbesondere aber in der ersten Hälfte der 2020er Jahre Versorgungsbedarfe, die die heuti-
gen Kapazitäten erheblich übersteigen. Diese gehen zum Ende des Betrachtungszeitraums 
aber wieder spürbar zurück, so dass die heutige Kapazität für die Nachfrage im Jahr 2030 
wieder ausreichend wäre (vgl. Abbildung 30). 

 

Abbildung 30 Prognose des an den Einrichtungen im Flecken Bardowick entstehenden Versor-
gungsbedarfes 

Den vorübergehenden Mehrbedarf beziffert Abbildung 31: Kurzfristig besteht Bedarf nach 
rund 10 zusätzlichen Betreuungsplätzen (gegenüber Idealkapazität), in der ersten Hälfte der 
2020er Jahre sind es mehr als 15 zusätzliche Plätze. 
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Abbildung 31 Flecken Bardowick: Mehr- bzw. Minderbedarf ĂU3/Krippeñ (gegen¿ber Idealkapazi-
tät)  
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Gemeinde Barum: Krippe Barum 

Auch in der Krippe Barum entstehen unter den Bedingungen des Szenarios ĂW¿nsche der 
Gemeindenñ kurzfristig und ebenfalls in der ersten Hªlfte der 2020er Jahre Mehrbedarfe im 
Bereich der Betreuung ĂU3/Krippeñ. Diese sind zum Ende des Betrachtungszeitraums wiede-
rum rückläufig, verbleiben aber bis mindestens 2030 deutlich oberhalb der heutigen Kapazi-
täten (vgl. Abbildung 32). Für die nächsten rund zehn Jahre besteht Bedarf nach etwa 10 
zusätzlichen Plätzen (gegenüber Idealkapazität, vgl. Abbildung 33). 

 

Abbildung 32 Prognose des an der Krippe Barum entstehenden Versorgungsbedarfes 

 

Abbildung 33 Barum: Mehr- bzw. Minderbedarf ĂU3/Krippeñ (gegen¿ber Idealkapazitªt) 

 



Samtgemeinde Bardowick: Entwicklungskonzept  

  Seite 48 

Gemeinde Radbruch: ĂKrippe Radbruchñ 

Aufgrund der aktuellen Neubautätigkeiten in der Gemeinde Radbruch lassen sich Mehrbedar-
fe im Versorgungsbereich ĂU3/Krippeñ identifizieren, die die bestehenden Kapazitªten deut-
lich übersteigen (vgl. Abbildung 34). Kurzfristig könnten etwa 10 zusätzliche Plätze ausgelas-
tet werden. Allerdings geht der prognostizierte Versorgungsbedarf ab etwa 2019/20 wieder 
deutlich zurück, so dass für einen Großteil des Betrachtungszeitraums 5 zusätzliche Plätze 
gegenüber der heutigen Kapazität ausreichend wären. Zum Ende der 2020er Jahre wird der 
Versorgungsbedarf nochmals zurückgehen, so dass ab dem Jahr 2030 die heutigen Kapazitä-
ten im Bereich ĂU3/Krippeñ ausreichen w¿rden (vgl. Abbildung 35).  

 

Abbildung 34 Prognose des an der Krippe Radbruch entstehenden Versorgungsbedarfes 

 

Abbildung 35 Radbruch: Mehr- bzw. Minderbedarf ĂU3/Krippeñ (gegenüber Idealkapazität) 
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Gemeinde Vögelsen: Krippe Vögelsen 

Unter den Annahmen zur Siedlungsentwicklung im Szenario ĂW¿nsche der Gemeindenñ f¿r 
die Gemeinden Vögelsen und Mechtersen wächst der an der Krippe Vögelsen ankommende 
Versorgungsbedarf ĂU3/Krippeñ ¿ber den gesamten Betrachtungszeitraum erheblich an (vgl. 
Abbildung 36). Spätestens ab dem Jahr 2020 könnten nach den Ergebnissen der Berechnun-
gen 10 zusätzliche Betreuungsplätze ausgelastet werden, ab 2025 steigt der Bedarf noch-
mals beträchtlich, sodass zum Ende des Betrachtungszeitraums sogar der Bedarf nach rund 
20 zusätzlichen Plätzen bestehen würde (Abbildung 37). 

 

Abbildung 36 Prognose des an der Krippe Vögelsen entstehenden Versorgungsbedarfes 

 

 

Abbildung 37 Vögelsen: Mehr- bzw. Minderbedarf ĂU3/Krippeñ (gegen¿ber Idealkapazität) 
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Bilanzierung ĂElementarñ 

Flecken Bardowick: ĂAm Eichhofñ und ĂAm Forsthausñ 

Unter den Bedingungen des Neubauszenarios ĂW¿nsche der Gemeindenñ w¿rden im gesam-
ten Betrachtungszeitraum an den Kindergªrten ĂAm Eichhofñ und ĂAm Forsthausñ mehr Ver-
sorgungsbedarfe ankommen als Kapazitäten vorhanden sind. Ein ĂNachfragepeakñ entsteht 
in beiden Einrichtungen voraussichtlich in der Mitte der 2020er Jahre, danach ist die Nach-
frage wieder tendenziell rückläufig (vgl. dunkle Linien in Abbildung 38).  

 

Abbildung 38 Prognose des an den Einrichtungen im Flecken Bardowick entstehenden Versor-
gungsbedarfes 

Schon kurzfristig könnten somit voraussichtlich mehr als 40 zusätzliche Plätze ausgelastet 
werden, Mitte der 2020er Jahre könnten es sogar 50-55 zusätzliche Plätze sein. Ab etwa 
2025 gehen die Mehrbedarfe wieder zurück und landen im Jahr 2030 bei rund 25 Plätzen 
oberhalb der heutigen Kapazitäten (vgl. Abbildung 39). 
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Abbildung 39 Flecken Bardowick: Mehr- bzw. Minderbedarf ĂElementarñ  

Gemeinde Barum: ĂKindergarten Barumñ 

Die bestehenden Kapazitäten im Kindergarten Barum dürften auch bei der geplanten Neu-
bautätigkeit bis etwa zum Jahr 2020 ausreichen (vgl. Abbildung 40). Bis etwa 2027/28 ergibt 
sich dann ein Mehrbedarf in einer Größenordnung von rund zusätzlichen 8 Plätzen. In den 
letzten Jahren des Betrachtungszeitraums geht der Versorgungsbedarf jedoch wieder zurück, 
so dass für den Versorgungsbedarf des Jahres 2030 vermutlich nur vier Plätze zusätzliche 
Plätze ausreichen würden (vgl. Abbildung 41). 

 

Abbildung 40 Prognose des an der Kita Barum entstehenden Versorgungsbedarfes 
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Abbildung 41 Barum: Mehr- bzw. Minderbedarf ĂElementarñ (gegen¿ber Idealkapazitªt) 

Gemeinde Handorf: ĂKindergarten Kunterbuntñ 

Der dem ĂKindergarten Kunterbuntñ in Handorf zugeordnete Versorgungsbedarf liegt auch 
bei Berücksichtigung der geplanten Neubautätigkeiten im gesamten Betrachtungszeitraum 
unterhalb der bestehenden Kapazitäten (vgl. Abbildung 42). Hier ergeben sich somit Optio-
nen, z.B. Kinder aus anderen Mitgliedsgemeinden (deren Einrichtungen überlastet sind) zu 
betreuen (bis zu 10 Plätze, vgl. Abbildung 43) oder aber überzählige Betreuungsplätze im 
Bereich ĂElementarñ zu Krippenplªtzen umzuwidmen (im Verhältnis 2:1) und z.B. eine alter s-
gemischte Gruppe einzurichten. 

 

Abbildung 42 Prognose des an der ĂKita Kunterbuntñ entstehenden Versorgungsbedarfes 
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Abbildung 43 Handorf: Mehr- bzw. Minderbedarf ĂElementarñ (gegen¿ber Idealkapazitªt) 

Gemeinde Mechtersen: ĂKindergarten Dorfspatzenñ 

Durch die angenommenen Neubautªtigkeiten ergeben sich am ĂKindergarten Dorfspatzenñ 
sukzessive anwachsende Versorgungsbedarfe, die vermutlich aus den Neubautätigkeiten in 
Vögelsen resultieren und die die bestehenden Kapazitäten übersteigen würden (vgl. Abbil-
dung 44). Handlungsbedarfe entstehen voraussichtlich zur Mitte der 2020er Jahre: Dann 
könnten 4-5 zusätzliche Betreuungsplätze benötigt werden (Abbildung 45). 

 

Abbildung 44 Prognose des an der ĂKita Dorfspatzenñ entstehenden Versorgungsbedarfes 
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Abbildung 45 Mechtersen: Mehr- bzw. Minderbedarf ĂElementarñ (gegenüber Idealkapazität) 

Gemeinde Radbruch: ĂLollipopñ und ĂHuus for Kinnerñ 

Aufgrund der umfangreichen Neubautätigkeiten in Radbruch zu Beginn des Betrachtungszeit-
raums entsteht ein Versorgungsbedarf der kurzfristig sowohl bei beiden Einrichtungen ĂLolli-
popñ und ĂHuus fºr Kinnerñ zu einem deutlichen ¦berschreiten der Kapazitäten führen könn-
te: Möglicherweise besteht schon heute ï trotz der berücksichtigten Anpassung der Kapazitä-
ten im ĂHuus fºr Kinnerñ von 70 auf 85 Plätze zu Beginn des Jahres 2018 ï ein Bedarf nach 
etwa 10 zusätzlichen Betreuungsplätzen. Wie Abbildung 47 zeigt, ist dieser Bedarf jedoch nur 
sehr vorübergehend. Schon ab dem Jahr 2020 könnte die heutige Kapazität wieder ausrei-
chen. In den Jahren danach ergeben sich ï sofern es nicht zu sonstigen Nachfrageverschie-
bungen kommt ï voraussichtlich so deutliche Überkapazitäten, dass sich z.B. Optionen erge-
ben, Kinder aus Gemeinden aufzunehmen, in denen die Einrichtungen deutlich überlastet 
sind oder aber eine Umwidmung nicht mehr benötigter Betreuungsplªtze im Bereich ĂEle-
mentarñ in Betreuungsplªtze ĂKrippe/U3ñ in Betracht gezogen werden kºnnte.  

Bei der Interpretation der folgenden beiden Abbildungen ist zu beachten, dass die Kapazität 
des ĂHuus fºr Kinnerñ ¿ber den gesamten Betrachtungszeitraum auf 85 Plätze gesetzt wurde 
ï obwohl die Erweiterung erst zu Beginn des Jahres 2018 umgesetzt wurde. In den folgen-
den Abbildungen wird die am ĂHuus fºr Kinnerñ ankommende Nachfrage also auch f¿r die 
Jahre 2016 und 2017 bereits mit einer Kapazität von 85 Betreuungsplätzen bilanziert.  












































































































































































































